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A.    Einleitung – Projekt 
Auslandstätigkeit

Nicht nur im berufl ichen Umfeld sieht und spürt es jeder: Die 
Globalisierung ist einer der Megatrends unserer Zeit. In der 
modernen Arbeitswelt wird von Unternehmen und Mit-
arbeitern zunehmend u. a. mehr räumliche Flexibilität ein-
gefordert.

Damit treffen immer mehr globale und folglich auch dy-
namischere Rahmenbedingungen auf vielfach noch immer 
 statische nationale Rechtsnormen. Dies bedeutet neben 
ökonomischen Chancen aber auch Risiken sowohl für 
Unternehmen als auch für deren Mitarbeiter aus Sicht des 
Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrechts.

Dieses Buch gibt anhand mehrerer beispielhafter Prozesse 
von Auslandstätigkeiten und zahlreicher Praktikerhinweise 
all denjenigen einen Roten Faden, die sich im Bereich der 
grenzüberschreitenden Mitarbeitertätigkeit (neudeutsch als 
„Global Mobility“ bezeichnet) buchstäblich bewegen.

Mitarbeiter ins Ausland zu entsenden stellt nicht nur den 
Mitarbeiter, sondern regelmäßig auch das Unternehmen vor 
besondere Herausforderungen. Das gilt insbesondere dann, 
wenn die Beteiligten über keine oder nur wenig Erfahrung 
in diesem Bereich verfügen.

Unternehmen und Mitarbeiter wissen nicht, was auf sie an 
zusätzlichen Kosten, an formalen und administrativen Erfor-
dernissen sowie an Punkten der steuerlichen Belastung und 
sozialen Absicherung zukommt.
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A. Einleitung – Projekt Auslandstätigkeit8

Vorbereitung Planung Umsetzung

 

Als praktischer Leitfaden soll ein dreistufi ger Projektplan zu-
grunde gelegt werden. Danach wird zunächst ein den ope-
rativen Bedürfnissen entsprechendes Entsendungskonzept 
ausgewählt, anschließend individualisiert, d. h. an die Be-
dürfnisse des ins Ausland gehenden Mitarbeiters angepasst, 
und schließlich von den Beteiligten umgesetzt.

Insofern folgt das Buch einer Matrixstruktur, bei der einer-
seits zwischen den unterschiedlichen Auslandseinsätzen 
(Dienstreise, Entsendung und Versetzung) und andererseits 
zwischen den Rechtsgebieten Arbeitsrecht, Steuerrecht und 
Sozialversicherungsrecht unterschieden wird.

Allgemeine Grundlagen sind im Kapitel B „vor die Klam-
mer“ gezogen. Das Kapitel C über grenzüberschreitende 
Dienstreisen weist die Besonderheit auf, dass zahlreiche 
praktische Fragen in Form eines „FAQ“ dargestellt und be-
antwortet werden. Abschließend informieren die Kapitel D 
„Langzeitentsendungen“ und E „Versetzungen“ über die 
wesentlichen Aspekte dieser Konstellationen.
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B.    Grundsätzliches zu 
Auslandstätigkeiten

1.   Motivationen und Entwicklungen

Die Motive, warum Unternehmen ihre Mitarbeiter zuneh-
mend auch außerhalb ihres Heimatlandes einsetzen, kön-
nen ganz unterschiedlich sein: neben reinen Personalent-
wicklungsmaßnahmen, gelten vor allem die Erschließung 
neuer Märkte und die Übernahme überregionaler Führungs-
aufgaben als klassische Einsatzmotive.

Mitarbeiter erwarten hingegen neben persönlicher Weiter-
entwicklung wie der Verbesserung von Sprachkenntnissen 
oder dem Kennenlernen neuer Kulturen vor allem Einkom-
menssteigerungen oder einen Aufstieg innerhalb der Unter-
nehmenshierarchie nach ihrer Rückkehr.

2.   Betroffene Rechtsgebiete

In der Praxis zeigt sich, dass sich eine hohe Komplexität 
 daraus ergibt, dass bei grenzüberschreitenden Mitarbeiter-
einsätzen – selbst bereits innerhalb der EU – zahlreiche 
Rechtsgebiete betroffen sind.

Im Überblick sind dies:
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B. Grundsätzliches zu Auslandstätigkeiten10
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Hierbei bestehen zwischen den einzelnen Rechtsgebieten 
gewisse Wechselwirkungen. So hat beispielsweise die 
Wahl der arbeitsrechtlichen Konstruktion Auswirkungen auf 
die Frage des Sozialversicherungsrechts und des Aufent-
haltsrechts.

Auch steuerliche Erwägungen spielen regelmäßig eine Rolle. 
Daneben gibt es noch einige Besonderheiten, die weitgehend 
unbekannt sind: Hierzu zählen Fragen des Gewerberechts 
und gegebenenfalls die Notwendigkeit eines Anerkennungs-
verfahrens innerhalb der EU, Fragen der Registrierungspfl ich-
ten sowie branchenspezifi sche Besonderheiten.

Gerade vor dem Hintergrund unterschiedlicher Motive und 
Erwartungen ist eine sorgfältige Vorbereitung unerlässlich, 
um das Projekt einer Auslandstätigkeit nicht scheitern zu 
lassen.
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3. Entsendung ist nicht gleich Entsendung 11

3.   Entsendung ist nicht gleich Entsendung

Es gibt – selbst innerhalb der EU – keine einheitliche Defi ni-
tion des Begriffs Entsendung. Auch in Unternehmensrichtli-
nien wird vielfach nicht sauber unterschieden. Es ist not-
wendig, dass die einzelnen Rechtsgebiete differenziert be-
trachtet werden und man weiß, dass beispielsweise der 
arbeitsrechtliche Begriff einer Entsendung von dem sozial-
versicherungsrechtlichen Begriff abweicht.

Hierzu im Einzelnen:

3.1   Arbeitsrechtliche Basics

Aus arbeitsrechtlicher Sicht müssen sich das Unternehmen 
und der Mitarbeiter im Vorfeld bei jedem Auslandseinsatz 
über die Vertragskonstruktion Gedanken machen. Hierbei 
spielen insbesondere zwei Themen eine Rolle:

• Vertragsgestaltung

• Arbeitsbedingungen im Zielland

a.   Vertragsgestaltung

Für die Vertragsgestaltung sind wiederum zwei Fragen ent-
scheidend:

• Sind Änderungen/ Ergänzungen an dem deutschen 
Arbeitsvertrag nötig?

• Ändert sich durch den Auslandseinsatz etwas an dem 
Vertragsarbeitgeber?
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B. Grundsätzliches zu Auslandstätigkeiten12

Ob Änderungen an dem deutschen Arbeitsvertrag not-
wendig sind, bestimmt sich insbesondere nach

• den einzuhaltenden Arbeitsbedingungen im Zielland (vgl. 
Ziffer 3.1 b. Arbeitsbedingungen im Zielland ab Seite 18)

• der Dauer des geplanten Auslandseinsatzes (vgl. Ausfüh-
rungen zu Dienstreisen auf Seite 13 sowie § 2 Absatz 2 
Nachweisgesetz)

• dem Verhandlungsgeschick des jeweiligen Mitarbeiters 
oder betrieblichen Regelungen (bspw. im Hinblick auf zu 
zahlende Allowances etc.).

Änderungen bzw. Ergänzungen des deutschen 
Arbeitsvertrags können selbst bei kurzen Dienst-
reisen innerhalb der EU notwendig sein. Dies ist 
z. B. der Fall, wenn der einzuhaltende Lohn am Ein-
satzort höher ist als die reguläre Vergütung in 
Deutschland. In diesem Fall ist jedenfalls für die 
Dauer des Auslandseinsatzes eine Zusatzvereinba-
rung abzuschließen. Anders können Unternehmen 
nicht nachweisen, dass die Mindestarbeitsbedin-
gungen eingehalten werden.

Im Grundsatz gilt folgendes: Ob eine Änderung des Ver-
tragsarbeitgebers notwendig ist, hängt von der während 
der Auslandstätigkeit gelebten Praxis ab. Eine Änderung des 
Vertragsarbeitgebers (Aufhebung oder Ruhendstellung des 
deutschen Arbeitsvertrags und Abschluss eines lokalen An-
stellungsvertrags) ist insbesondere notwendig, wenn

• der Mitarbeiter während des Auslandseinsatzes nicht 
mehr in den deutschen Betrieb eingegliedert ist.
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3. Entsendung ist nicht gleich Entsendung 13

• das arbeitgeberseitige Direktionsrecht von dem am Ein-
satzort ansässigen Unternehmen ausgeübt wird und die-
ses Weisungen erteilt.

• dies aus atmosphärischen oder rechtlichen (bspw. in Be-
zug auf das Aufenthaltsrecht) Gründen erforderlich ist.

Grob können aus arbeitsrechtlicher Sicht folgende drei Kon-
stellationen unterschieden werden:

“Entsendung” “Versetzung”

Deutscher
Arbeitsvertrag

Entsende-
vereinbarung

Deutscher
Arbeitsvertrag

Lokaler Arbeitsvertrag

Deutscher
Arbeitsvertrag

“Dienstreise”

 

Zu den Konstellationen im Einzelnen:

Vertragskonstruktion bei einer Dienstreise/ 
Geschäftsreise

Unter einer grenzüberschreitenden Dienstreise versteht man 
einen Einsatz im Ausland von ein paar Tagen.

In vielen Unternehmen besteht das Verständnis, dass eine 
Dienstreise sich zu einer Entsendung in zeitlicher Sicht unter-
scheidet. Danach kann eine Dienstreise bis zu drei Monaten 
andauern.

Dies kann zwar für das Arbeitsrecht – aber beispielsweise 
nicht für das Sozialversicherungsrecht – richtig sein.
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B. Grundsätzliches zu Auslandstätigkeiten14

D. h. bereits die Frage, wie lange eine grenzüberschreitende 
Dienstreise bzw. Geschäftsreise sein darf, bevor man von einer 
Entsendung spricht, lässt sich nicht pauschal beantworten.

Die allgemein gängige Defi nition einer Dienstreise 
als Tätigkeit von bis zu drei Monaten ist rechtlich 
oft nicht zutreffend.

Dieses weit verbreitete Verständnis von einer Dienstreise 
(Dauer bis zu 90 Tage) resultiert aus dem Steuerrecht und 
knüpft an den Zeitraum an, in dem Verpfl egungsmehrauf-
wand als Werbungskosten geltend gemacht bzw. von dem 
Unternehmen steuerfrei ausbezahlt werden kann.

Arbeitsrechtlich knüpft man hingegen nicht an einen 
90-Tage-Zeitraum, sondern nach § 2 Abs. 2 Nachweisge-
setz an die Dauer von maximal einem Monat an.

D. h. ab einem Auslandseinsatz von einem Monat (bei Be-
darf auch schon früher) soll aus deutscher Sicht eine Ent-
sendevereinbarung abgeschlossen werden, die die wesent-
lichen Aspekte des Auslandseinsatzes regelt.

Auch bei Dienstreisen von wenigen Tagen sind 
verschiedene Aspekte zu prüfen. So muss bei-
spielsweise geprüft werden, ob die Mitarbeiter im 
Vorfeld online zu registrieren sind. In fast allen Mit-
gliedstaaten der EU gibt es Meldepfl ichten, die ab 
Tag eins des Auslandseinsatzes Anwendung fi nden 
und zwingend im Vorfeld zu beachten sind. An-
dernfalls drohen massive Geldstrafen, vgl. Kapitel 
C. Ziffer 2.1, ab Seite 52).
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3. Entsendung ist nicht gleich Entsendung 15

Gleiches gilt aus sozialversicherungsrechtlicher 
Sicht. Dort wird eine grenzüberschreitende Dienst-
reise als Entsendung qualifi ziert, was zu einer Mit-
führungspfl icht der A1-Bescheinigung führt (vgl. 
Ziffer 3.3 Sozialversicherungsrechtliche Basics, ab 
Seite 33)

Arbeitsrechtlich versteht man unter einer grenzüberschreiten-
den Dienstreise einen Auslandseinsatz von bis zu einem Mo-
nat.

Entsendung

Obwohl für den Begriff der Entsendung keine für alle Rechts-
gebiete allgemeingültige Defi nition existiert, wird der Begriff 
Entsendung vielfach als Oberbegriff verwendet.

Arbeitsrechtlich versteht man unter einer Entsendung Ver-
tragskonstellationen, in denen das ursprüngliche Arbeitsver-
hältnis in Deutschland während des Zeitraums des Aus-
landseinsatzes nicht aufgehoben wird, sondern – in welcher 
Form auch immer – fortbesteht. In der Regel wird der deut-
sche Arbeitsvertrag in diesen Fällen um eine sogenannte 
Entsendevereinbarung ergänzt.
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B. Grundsätzliches zu Auslandstätigkeiten16

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass es sich bei der Entsende-
vereinbarung um einen Zusatzvertrag handelt, der recht-
lich an dem deutschen Arbeitsvertrag hängt und nicht sepa-
rat gekündigt werden kann. Sollten also Komplikationen im 
Ausland auftreten, kann die Entsendevereinbarung weder 
von dem deutschen Unternehmen noch von dem Mitarbei-
ter im Ausland einseitig gekündigt werden. Vielmehr wäre 
eine einvernehmliche Vertragsänderung notwendig.

Dies ist bereits bei der Vertragsgestaltung zu beachten, in 
dem Rückrufrechte bzw. -pfl ichten vereinbart werden. 
Hier ist wiederum das Transparenzgebot im Sinne einer 
AGB-Kontrolle zwingend zu berücksichtigen.

Auch können u. a. Fragen einer etwaigen ordnungsgemä-
ßen Befristung rechtlich zu klären sein.

In vielen Konzernen existieren Entsendungsricht-
linien, welche die Details des Mitarbeitereinsatzes 
im Ausland ebenso wie die Gewährung von Zula-
gen im Rahmen einer Entsendung regeln.

In der Praxis durchaus übliche Zulagen sind z. B. 
Kaufkraftausgleich, Auslandszulage, Mietzuschuss, 
Dienstwagen, Schulgebühren, Umzugskosten, 
„Look and see trips“, Sprachunterricht, Kulturtrai-
ning und nicht zuletzt der Steuerausgleich.

Arbeitsrechtlich versteht man unter einer Entsendung eine 
Vertragskonstellation, in der der deutsche Arbeitsvertrag 
fortbesteht, jedoch um eine Entsendevereinbarung ergänzt 
wird.
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3. Entsendung ist nicht gleich Entsendung 17

Lokaler Vertrag („Versetzung“)

Aus arbeitsrechtlicher Sicht wird bei einer Versetzung der 
deutsche Arbeitsvertrag aufgehoben oder ruhend gestellt 
und parallel dazu ein lokaler Arbeitsvertrag im Ausland ge-
schlossen.

Die Motivation für diese Konstruktion kann unterschiedli-
cher Natur sein. Hier können beispielsweise atmosphärische 
Gesichtspunkte eine Rolle spielen, aber auch ausländer-
rechtliche Aspekte, wenn ein lokaler Arbeitsvertrag zur Er-
langung eines Aufenthaltstitels im Zielland notwendig ist.

In der Praxis wird dieses Vertragsmodell bislang oftmals nur 
gewählt, wenn der Auslandseinsatz für eine längere Zeit ge-
plant ist. Mitarbeiter haben in der Regel kein Interesse dar-
an, einen ausländischen Vertrag zu erhalten. Für Unterneh-
men kann dies hingegen von Vorteil sein.

Bei der Aufhebung oder Ruhendstellung des deut-
schen Arbeitsvertrags werden sozialversicherungs-
rechtliche Nachteile für den betroffenen Mitarbei-
ter vermutet.

Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht liegt bei 
dieser Vertragskonstruktion keine Entsendung vor. 
Dennoch kann ein Verbleib in der deutschen So-
zialversicherung erreicht werden (vgl. Ziffer 3.3 So-
zialversicherungsrechtliche Basics, ab Seite 33).

Arbeitsrechtlich versteht man unter einer Versetzung eine 
Vertragskonstellation, in der der deutsche Arbeitsvertrag 
aufgehoben wird und ein lokaler Arbeitsvertrag im Zielland 
– nach dem dort anzuwendenden Recht – geschlossen wird.
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B. Grundsätzliches zu Auslandstätigkeiten18

b.    Arbeitsbedingungen während eines 
Auslandseinsatzes

Selbst bei einer grenzüberschreitenden Dienstreise, die kei-
ne Vertragsänderung aus den vorgenannten Gründen vor-
aussetzt, kann es zwingend erforderlich sein, dass für die 
Zeit des Auslandseinsatzes eine Zusatzvereinbarung ge-
schlossen wird.

Hintergrund hierfür ist, dass selbst bei einer Dienstreise (un-
abhängig von der Dauer) innerhalb der EU die jeweiligen 
Arbeitsbedingungen des Ziellands beachtet und eingehalten 
werden müssen.

Selbst wenn für den grenzüberschreitenden Ein-
satz das deutsche Recht anwendbar bleibt, müssen 
die zwingenden Arbeitsbedingungen des Ziellands 
beachtet werden.

Innerhalb der EU gilt dies beispielsweise in Bezug 
auf die gesetzlichen Arbeitszeiten, die Frage der 
Sonn- und Feiertagsarbeit sowie in Bezug auf die 
zu zahlende Vergütung.

Grundlage hierfür ist innerhalb der EU die vor über 20 Jah-
ren in Kraft getretene Europäische Entsenderichtlinie EU 
96/71/EG (nachfolgend „Entsenderichtlinie“), die besagt, 
dass die jeweiligen Arbeitsbedingungen des Ziellands be-
achtet werden müssen.
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3. Entsendung ist nicht gleich Entsendung 19

Die Europäische Entsenderichtlinie wurde in lokales Recht 
der Mitgliedsstaaten umgesetzt. In Deutschland fi nden sich 
die relevanten Regelungen im Arbeitnehmerentsendegesetz 
(AEntG). Vergleichbare gesetzliche Regelungen gibt es auch 
in den anderen Mitgliedstaaten der EU.

Was dies in der Praxis bedeutet, wird an folgendem Beispiel 
dargestellt:

Fall: Einsatz in Österreich
Der Mitarbeiter Herr Anton wird zur Arbeitsleistung nach 
Österreich entsandt. Der deutsche Arbeitsvertrag bleibt 
bestehen.

Sein vertraglich vereinbarter Vergütungsanspruch liegt 
unterhalb des österreichischen Mindestlohns. Da Herr An-
ton einen Anspruch auf Zahlung des österreichischen 
Mindestentgelts (einschließlich Sonderzahlungen, Über-
stunden- und anderen Zuschlägen und Zulagen) gegen 
sein deutsches Unternehmen hat, ist für die Zeit der Tätig-
keit in Österreich eine Zusatzvereinbarung abzuschließen, 
in der ihm die Differenz zugesagt wird.

Das deutsche Unternehmen muss daher im Vorfeld klä-
ren, welcher Mindestlohn in Österreich gilt. Die konkrete 
Höhe des Mindestlohns ist in Österreich nicht durch Ge-
setz geregelt, sondern ergibt sich im Regelfall aus dem 
Kollektivvertrag, der für die jeweilige Branche und die Tä-
tigkeit anzuwenden ist. Bereits dies führt für Unterneh-
men zu praktischen Problemen.

Achtung: Ab dem 30.07.2020 treten die Änderungen der 
Reform der Entsenderichtlinie in Kraft.
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B. Grundsätzliches zu Auslandstätigkeiten20

Die Entsenderichtlinie wird derzeit reformiert (Reform 
der Entsenderichtlinie). Bis zum 30.07.2020 sind die Mit-
gliedsstaaten verpfl ichtet, die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in ihren Ländern anzupassen.

Hierdurch wird das Ziel verfolgt, gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen zu schaffen und den Mitarbeitern ein gleich-
mäßiges Schutzniveau zu gewähren.

Die Pfl ichten für Unternehmer, während des Auslandsein-
satzes innerhalb der EU die Vergütungsmaßstäbe des Ziel-
lands einzuhalten, werden sich dadurch weiter verschärfen.

Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass bislang die je-
weiligen Mindestarbeitsbedingungen eingehalten werden 
müssen. Mit Blick auf die Vergütung bedeutet dies die Ein-
haltung des jeweiligen Mindestlohns. Künftig soll jedoch 
dem Slogan „gleicher Lohn für gleiche Arbeit am glei-
chen Arbeitsort“ Rechnung getragen werden, sodass 
künftig beispielsweise die gleiche Vergütung – sprich Tarif-
lohn und tarifl iche Zulagen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld 
etc.) zu gewähren sind.

Künftig gilt nicht nur der Mindestlohn, sondern 
auch der im Ausland geltende Tarifl ohn für ent-
sandte Mitarbeiter. Der Katalog der ausländisch 
anzuwendenden Arbeitsbedingungen wird hier-
durch erweitert und der Auslandseinsatz nimmt an 
Komplexität zu.

Zudem wird arbeitsrechtlich die Kategorie der langfristig 
entsandten Mitarbeiter geschaffen. Langfristig bedeutet 
in dem Zusammenhang, dass der Auslandseinsatz länger als 
12 (bzw. in Ausnahmefällen 18) Monate andauert.
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3. Entsendung ist nicht gleich Entsendung 21

Wenn diese zeitliche Grenze überschritten wird, „kippt“ das 
anzuwendende Recht und (mit wenigen Ausnahmen) gilt ab 
diesem Zeitpunkt das ausländische Recht für die entsandten 
Mitarbeiter.

D. h. werden Mitarbeiter länger als 12 (bzw. 18) Monate ins 
europäische Ausland entsandt, gelten neben den Regelun-
gen zur Vergütung sämtliche Arbeitsbedingungen des Ziel-
lands, die in Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder all-
gemeinverbindlichen Tarifverträgen geregelt sind.

Dies könnte dazu führen, dass Mitarbeiter aus dem Ausland 
bei einer langfristigen Entsendung nach Deutschland An-
sprüche auf Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz, Entgeltfortzahlungsansprüche bei deutschen 
Feiertagen oder Aufwandserstattungsansprüche gem. 
§§ 670, 675 des Bürgerlichen Gesetzbuchs haben.

Ähnliches gilt auch für Mitarbeiter eines deutschen Unter-
nehmens, die langfristig ins europäische Ausland entsandt 
wurden.

Die bevorstehende Reform der Entsenderichtlinie 
kann ein Aspekt sein, aus dem Unternehmen sich 
entscheiden, von dem klassischen Modell der Ent-
sendung (Abschluss einer Entsendevereinbarung) 
hin zu dem Abschluss eines lokalen Arbeitsvertrags 
im Ausland zu wechseln.

Dies hätte den Vorteil, dass von Anfang an die 
Arbeitsbedingungen des Auslands gelten und eine 
Parallelität mehrerer Rechtsordnungen nebenein-
ander vermieden werden kann.
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B. Grundsätzliches zu Auslandstätigkeiten22

3.2   Steuerrechtliche Basics

Die steuerrechtlichen Konsequenzen ergeben sich aus einer 
anderen Struktur als etwa im Arbeitsrecht. Am Ende einer 
steuerlichen Prüfung liegt häufi g der Fokus auf der Frage, 
wie lange der Mitarbeiter in welchem Staat tätig war. Denn 
nach einer der wesentlichen Leitlinien im internationalen 
Steuerrecht fällt eine Besteuerung stets in dem Land an, in 
dem auch die Wertschöpfung erfolgt.

Steuerlich prüfen Unternehmen in der Regel für ihre Mit-
arbeiter die Frage des Lohnsteuereinbehalts, in welchen 
Staaten also Steuerpfl ichten bestehen und ob gegebenen-
falls ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zur Anwen-
dung kommt. Neben der Lohnsteuer sind aber auch noch 
weitere steuerliche Hindernisse zu beachten.

a.   Unbeschränkte vs. beschränkte Steuerpfl icht

Sowohl im Inland als auch im ausländischen Tätigkeitsstaat 
ist nach den nationalen Steuernormen und zwar auch un-
abhängig voneinander zu prüfen, ob eine unbeschränkte 
bzw. eine beschränkte Steuerpfl icht vorliegt.

Fehlt es in einem Staat z. B. Deutschland an einer 
unbeschränkten oder beschränkten Steuerpfl icht, 
fehlt es grundsätzlich auch an einem Anknüp-
fungspunkt zur inländischen Besteuerung.
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